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elektronische Zulassungsbestätigung 
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Das elektronische Register der Urkundspersonen ist 

•  ab 2014 vorgeschrieben für den elektronischen Nachweis 
der Urkundspersoneneigenschaft; 

•  einfach zu bedienen für die Aufsichtsbehörden und die 
Urkundspersonen; 

•  hoch automatisiert und sicher im Betrieb. 

Einführung 
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Aufsichtsbehörden brauchen für die Erfassung 

•  ihre UID 
Ø  es geht um den beruflichen Kontext einer Person; 
Ø  im UID-Register des Bundesamtes für Statistik sind auch Einzel-

unternehmen registriert; 
Ø  auch Behörden sind im UID-Register registriert oder können sich 

dort registrieren lassen; 
Ø  UID-Nummer wird vom UID-Register erzeugt und geliefert; 

•  ein Zertifikat (SuisseID oder Admin-PKI); 
•  eine Internetverbindung. 

Erfassungsprozess 
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1.  Sie identifizieren sich mit ihrem Zertifikat. 

2.  Sie vervollständigen die persönlichen Daten und wählen 
anschliessend über das UID-Register ihren beruflichen 
Kontext aus. Die wesentlichen Daten werden aus dem UID-
Register übernommen. Sie vervollständigen die Daten Ihrer 
Organisation (z.B. mit Geschäftsadresse und Kontaktdaten). 

3.  Um die Eintragung abzuschliessen, müssen Sie den vom 
System generierten Anmeldebeleg signieren und auf das 
Register hochladen (damit hat das Register ihre Zertifikate). 

Ablauf des Erfassungsprozesses 
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1. Mit Adobe Reader öffnen 
2. Im Signaturfeld signieren 
3. Hochladen 
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Formular hochladen 

Wenn sie Ihren elektronisch unterschriebenen Antrag hochladen, so prüft das Registersystem, ob dieser 
signiert ist und zu Ihrem zuvor erfassten Antrag passt.  
 
Sind beide Bedingungen erfüllt, so startet das Registersystem den elektronischen  
Genehmigungsprozess bei der zuständigen kantonalen Behörde.  
 
Sie erhalten eine Kopie der Genehmigungsanfrage. 
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Erfassungsprozess für kantonale Aufsichtsbehörden wird 
abgeschlossen 
•  durch Freischaltung Ihres Antrages durch das Eidgenös-

sische Amt für Grundbuch- und Bodenrecht (EGBA) 
Ø  bei Eintragungen von Urkundspersonen müssen Sie diesen Antrag 

genehmigen 

Resultat: 
•  Die Kantonale Aufsichtsbehörde ist im Urkundspersonen-

register erfasst 
Ø  Dies ist Voraussetzung, dass Sie Eintragungen von kantonalen 

Urkundspersonen überhaupt genehmigen können 
 

Erfassungsprozess 
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1.  Die genehmigende Person beim Notariatsinspektorat und 
deren Stellvertretung erhalten eine e-Mail mit der vom 
Register generierten Eintragungsverfügung. Das Mail 
enthält einen Link, den die genehmigende Person anklickt. 

2.  Die genehmigende Person prüft, ob die antragstellende 
Urkundsperson über die im Register einzutragende 
Funktion verfügt. Ist dies der Fall, signiert sie die 
Eintragungsverfügung und lädt sie in das Register. Der 
Eintrag wird damit automatisch freigeschaltet. 

3.  Will sie die den Antrag abweisen, begründet sie dies. Die 
antragstellende Person erhält eine entsprechende Meldung. 

Ablauf des Genehmigungsprozesses 
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Antrag anzeigen 
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Herr Max Mustermann 

Advokatur & Notariat Mustermann 



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Bundesamt für Justiz BJ 
Fachbereich Rechtsinformatik 4. Eintragungsverfügung signieren 

 



Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
Bundesamt für Justiz BJ 
Fachbereich Rechtsinformatik 5. Eintragungsverfügung hochladen 

 

Eintrag wird im öffentlichen Teil sichtbar 
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Die elektronische Zulassungsbestätigung 
•  wird in erster Linie von den Urkundspersonen gebraucht; 
•  besteht aus einer elektronischen Signatur des Registers 

der Urkundspersonen und aus einer Grafik, die den Inhalt 
der Bestätigung sichtbar macht; 

•  muss mit einem speziellen Programm angebracht werden; 
Ø  Open eGov LocalSigner mit integrierter Funktionalität wird gegen 

Ende November 2013 für die Urkundspersonen zum Download 
bereitstehen; 

Ø  BJ stellt eine Programmlibrary zur Verfügung, damit Dritte diese 
Funktionalität ohne grösseren Aufwand integrieren können. 

elektronische Zulassungsbestätigung 
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1.  Um eine elektronische Zulassungsbestätigung für ein von 
ihr zuvor qualifiziert signiertes Dokument beziehen zu kön-
nen, muss eine Urkundsperson im Registers verzeichnet 
sein. 

2.  Das Dokument muss von der Urkundsperson nach dem 
Zeitpunkt signiert worden sein, ab dem der entsprechende 
Kanton die elektronische öffentliche Beurkundung einge-
führt hat. 

3.  Nur die Urkundsperson, die das Dokument signiert hat, 
kann dafür auch eine elektronische Zulassungsbestätigung 
beziehen (nicht ein Dritter). 

 

elektronische Zulassungsbestätigung 
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Zulassungsbestätigung 
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1.  Eingescannte Urschrift laden 
2.  PDF/A Check beachten 
3.  Signaturprofil wählen 

Zulassungsbestätigung 
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1.  Signaturfeld platzieren 
2.  Signieren drücken 
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Max Mustermann, Advokatur & Notariat Mustermann 

Max Mustermann (Qualified Signature) 
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PDF/A Dokument ist qualifiziert signiert 

Max Mustermann 

Kontakt: Max Mustermann,  
Advokatur & Notariat Mustermann 

Max Mustermann (Qualified Signature) 

Max Mustermann (Qualified Sig 

Zulassungsbestätigung 
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In 2 Sekunden eingefügt. Beachten Sie die 2. Signatur 
rechts im Validierungsfenster 

Max Mustermann (Qualified Signature) 
Max Mustermann 

Max Mustermann 

Zulassungsbestätigung 
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•  Ist geregelt in Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung vom 
23. September 2011 über die elektronische öffentliche 
Beurkundung (EÖBV; SR 943.033). 

•  Weitere freiwillige Angaben sind möglich (Kontaktdaten, 
Verbandszugehörigkeiten etc.) 

öffentliche Inhalte des Registers 
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Notariat Mustermann 
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Beim Gesuch um Eintragung 
kann der Antragsteller freiwillig 
zusätzliche Kontaktdaten erfassen. 
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Die Funktion ‘Notar’ wird weltweit verstanden. Wie ist es bei ‘Rechtsanwalt’ (mit 
kleinem Notariat)? Einem Registerführer mit Recht zur Beurkundung? 

Eine Urkunde kann nur mit der elektronischen 
Zulassungsbestätigung versehen werden, wenn 
sie nach diesem vom Kanton zu setzenden 
Datum signiert wurde. 

Kantone können eine Beschreibung zur jeder 
Funktion hinterlegen, so dass in den anderen 
Kantonen und der ganzen Welt verstanden wird, 
was die Urkundsperson darf und was nicht. 
 
Das schafft Transparenz. 
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Die registerführenden Behörden/Organisationen (z.B. Notariatsinspektorate, 
Aufsichtsbehörden für das Grundbuch oder das Handelsregister etc.) sind 
Teil des Registers. 
Die Personen, die im Kontext dieser Organisationen eine Funktion haben (z.B. 
der Notariatsinspektor) sind selbst auch Funktionsträger im Register. 
Zeigt man die registerführenden Organisationen an, haben wir indirekt auch 
ein Verzeichnis der Aufsichtsbehörden pro Domäne. 
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1.  Prozesse initiiert durch Genehmigungsstelle 
(Einträge von Amtes wegen) 
•  Terminierung einer Funktion auf Initiative der Genehmi-

gungsbehörde mit entsprechender Aufhebungsverfügung  
(z.B. bei Sitzverlegung in anderen Kanton oder bei 
disziplinarischer Suspendierung) 

•  Tod der Funktionsinhaberin oder des Funktionsinhabers 

weitere Funktionen des Registers 
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2.  Prozesse initiiert durch antragstellende Person 
•  Terminierung einer Funktion mit entsprechender 

Aufhebungsverfügung auf Antrag  
•  Direkte Mutation von nicht rechtlich wesentlichen Daten 

durch die eingetragene Person 
•  Nachmeldung neuer Zertifikate direkt durch den Antrag-

steller mit entsprechenden automatischen Prüfprozessen 
 

3.  Kleine Geschäftsverwaltung für Genehmigungsstelle  
zur Verwaltung aller an sie gerichteten Anträge (Liste mit 
Status (Pending, Accepted, Rejected) 

 

weitere Funktionen des Registers 
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Regina – Register-in-a-Box 
•  Zwei physische Server 
•  Vollständige Abbildung der Sicherheitsarchitektur mit 

virtuellen Servern 
•  Kostengünstig: 2 x 6’300 Fr. 

Betriebsinfrastruktur und Sicherheit 
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Daten-‐
bank

ApplikationReverse	  
Proxy
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Mögliche Bedrohungen / Ergriffene Massnahmen 
•  Einbruch über das Internet 

Ø  3 Zonen für das Netzwerk à Abschottung mit Firewalls 

 

•  Physischer Einbruch 
Ø  ISO 27001:2005 zertifizierter Betreiber 

Betriebsinfrastruktur und Sicherheit 
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Betriebliche Sicherheitsinfrastruktur 
•  Virtualisierung 

Ø  Beide Reginas sind mit virtuellen Servern bestückt, die einfach 
gesichert werden können. 

•  3 Zonen-Modell auf jeder Regina (Sicherheit) 
•  2 örtlich unabhängige Standorte für Regina I und Regina II 

Ø  Datenbank-Replikation: Alles was auf Regina I geschrieben wird, 
wird zusätzlich auf die Datenbank von Regina II an anderen 
Standort geschrieben (über ein VPN, Virtual Private Network). So 
verlieren wir auch keine Daten und können den Betrieb sofort 
weiterführen, wenn z.B. ein Brand Regina I zerstört. 

Betriebsinfrastruktur und Sicherheit 
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Applikatorische Sicherheitsinfrastruktur 
•  Schutz vor unauthorisierter Veränderung 

Ø  Alle massgeblichen Datensätze werden vom System signiert, 
wenn sie geschrieben werden. 

Ø  Laufender Kontrollprozess, die alle RecordSignaturen periodisch 
überwacht. 

Ø  Auch bei der Ausgabe der elektronischen Zulassungsbestätigung 
wird die Signatur der dafür abgefragten Datensätze überprüft 

•  Historisierung und Protokollierung (Nachvollziehbarkeit) 
•  Für alle Operationen (ausser Abfrage) ist ein Authentisie-

rungszertifikat notwendig 

Betriebsinfrastruktur und Sicherheit 
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Aufnahme des Pilotbetriebes per Januar 2014 

•  Übergangslösung wird somit obsolet. Wer elektronische 
Geschäfte anmelden möchte, muss dies neu mit elektro-
nischer Zulassungsbestätigung erledigen. 

•  Die Kosten für Betrieb und Wartung des Systems werden 
während der einjährigen Pilotphase vom BJ übernommen. 

•  Die vorgesehene Ausschreibung des Betriebes wie auch die 
Klärung der noch offenen finanziellen Fragen zwischen 
Bund und Kantonen können somit gestützt auf erste 
Betriebserfahrungen im Laufe des Jahres 2014 erfolgen. 

Aufnahme des Pilotbetriebes 
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Was braucht es um mit dem Register zu arbeiten? 

•  Personen der Genehmigungsstellen (Notariatsinspektorate): 
Ø  Swiss Government PKI (AdminPKI) Zertifikat je für den/die 

Notariatsinspektor/in und mindestens eine Stellvertretung 
(gleicher Typ wie für kantonale Zivilstands- oder Strafregisterbe-
amtinnen und -beamte; bei der kantonalen Informatik zu bestellen) 

 

Arbeiten mit dem Register 
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Was braucht es um mit dem Register zu arbeiten? 

•  Urkundspersonen: 
Ø  SuisseID bei freiberuflichen Urkundspersonen  

(ohnehin benötigt für das Signieren elektronischer Registeran-
meldungen und elektronischer notarieller Dokumente) 

Ø  bei Amtspersonen mit Beurkundungsfunktion eine SuisseID oder 
ein qualifiziertes Zertifikat zusammen mit einem Authentisierungs-
zertifikat der Swiss Government PKI (AdminPKI), auf der gleichen 
Karte 

Ø  LocalSigner Version 3.0 mit Notariatsfunktionen zum Signieren  
der Urkunden und zum Bezug der elektronischen Zulassungs-
bestätigung 

 

Arbeiten mit dem Register 
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Was braucht es um mit dem Register zu arbeiten? 

•  Urkundspersonen und Genehmigungsstellen: 
Ø  Web-Browser und installierter original Adobe Reader mind. 

Version 9) 
Ø  Korrekt installierte Treiberprogramme für Kartenleser und 

Signaturkarte  
(ist Sache der kantonalen Informatik resp. des lokalen Informatik-
supports und nicht etwa des Helpdesks des Registers) 

 

Arbeiten mit dem Register 
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Sie erhalten Mitte November 2013 
•  Formular betreffend Funktionen der Urkundspersonen (vgl. 

elektronische Zulassungsbestätigung; auszufüllen und dem 
BJ zuzustellen); 

 

wenn Aufsichtsbehörde im Register freigeschaltet ist 
•  Anleitung (zur Weiterleitung an die Urkundspersonen), wie 

die Eintragung als Urkundsperson funktioniert; 
•  Anleitung für die Genehmigung der Eintragung der Urkunds-

personen. 

Schriftliche Information durch das BJ 
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